
Stadtverwaltung Stolpen 

Sitzungs-Beschluss-Vorlage 

Beschlussfassung im Stadtrat am 27.06.2023 

Beschluss-Nr. Anzahl der Mitglieder: 17 Ja-Stimmen: 

öffentlich X davon anwesend: Nein-Stimmen: 

nicht öffentlich davon befangen: Stimmenthaltungen: 

1. Bezeichnung der Vorlage: Bevollmächtigung des Bürgermeisters für die Vergabe der 
Bauleistungen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben 
„Lückenschluss Gehweg Schulstraße Höhe 13 a in Helmsdorf“ 

2. Gesetzliche Grundlagen: VOB/A; § 79 SächsGemO, Hauptsatzung

3. Beschluss: Der Stadtrat ermächtigt den Bürgermeister, für das Bauvorhaben 
„Lückenschluss Gehweg Schulstraße Höhe 13 a in Helmsdorf“, Produkt 
54.10.01.00, Maßnahme TIB00057 die Vergabe der Bauleistungen 
vorzunehmen.

4. Begründung: 

Der Gehweg an der Schulstraße in Helmsdorf ist auf Höhe der Zufahrt zum Grundstück 
Schulstraße 13 a  aktuell nicht durchgängig und in der Bauform einer gleichrangigen Kreuzung 
ausgebaut (umlaufender Hochbord am Gehweg im Einmündungsbereich). Der 
Gehwegabschnitt ist somit nicht barrierefrei. Im Rahmen der Baumaßnahme soll der Gehweg 
im v. g. Abschnitt auf einer Länge von ca. 15,00 m als durchgehender Gehweg umgebaut 
werden. Dabei wird die Zufahrt zum Grundstück Schulstraße 13 a als Gehwegüberfahrt mit 
abgesenktem Betonborden und Betonpflaster befestigt. 

Die Maßnahme ist Bestandteil des Investitionsprogramms im Haushaltplan 2023 der Stadt 
Stolpen. 

Für das Bauvorhaben wurde das Ingenieurbüro Jehnen aus Neustadt mit der Planung 
beauftragt. Damit keine Verzögerungen im geplanten Bauablauf entstehen, wurden die 
Bauleistungen in der ersten Junihälfte 2023 beschränkt ausgeschrieben. Im Anschluss bedarf 
es einer Vergabeentscheidung im Juli 2023. Die Bauarbeiten sollen im Zeitraum von Mitte 
August bis Mitte Oktober 2023 ausgeführt werden.  

Hirdina 
Bürgermeister Dienstsiegel 


